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Kurzbericht
Anlage - Nr.: SIWI/029/2024

Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über die Benutzung der Unterkünfte
für Geflüchtete nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und
Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und Zwölftes Buch (SGB XII) der Stadt
Bayreuth

Die Stadt Bayreuth unterhält zahlreiche Unterkünfte für die Unterbringung von
Geflüchteten. Für die Benutzung der Unterkünfte werden Gebühren erhoben. Die Kosten
umfassen insbesondere die Nettomiete, die Betriebskosten, sowie alle Energiekosten,
soweit sie nicht vom Benutzer selbst übernommen werden.

Die Berechnungsgrundlage der städtischen Gebührensatzung entspricht inhaltlich der
Bayerischen Durchführungsverordnung für die Unterbringung von Asylbewerbern (§§ 22,
23 DVAsyl).

Die monatliche Gebühr für die Unterkunft beträgt bisher für Alleinstehende in
abgeschlossenen Wohneinheiten 147 EUR, in Einzelzimmern 139 EUR, in
Mehrbettzimmern bis zu vier Betten 79 EUR und in Mehrbettzimmern ab fünf Betten und
sonstigen Unterkünften 65 EUR.
Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres haben Personen für die Inanspruchnahme
einer Unterkunft keine Gebühr zu entrichten.

Diese städtische Gebührensatzung trat mit Wirkung zum 01.01.2023 in Kraft.

Satzungsänderung bezüglich der zu entrichtenden Kosten (§ 3 Gebührensätze)

Seit dem 01.12.2023 beträgt in der DVAsyl die Gebühr für Alleinstehende in
abgeschlossenen Wohneinheiten 161 EUR, in Einzelzimmern 152 EUR, in
Mehrbettzimmern bis zu vier Betten 86 EUR und in Mehrbettzimmern ab fünf Betten und
sonstigen Unterkünften 71 EUR.
Des Weiteren sind auch minderjährige Personen verpflichtet Benutzungsgebühren zu
zahlen. Die monatliche Gebühr beträgt in abgeschlossenen Wohneinheiten 80 EUR, in
Einzelzimmern 72 EUR, in Mehrbettzimmern bis zu vier Betten 52 EUR und in
Mehrbettzimmern ab fünf Betten und sonstigen Unterkünften 42 EUR.

Abteilung: Amt für Soziales, Integration, Wohnen
und Inklusion

Datum: 04.11.2024

AZ:

Beratungsgremium Termin Vertraulichkeit

Sozialausschuss 18.11.2024 öffentlich

Stadtrat Bayreuth 27.11.2024 öffentlich
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Die Satzung über die Gebühren der Asylbewerberunterkünfte der Stadt Bayreuth soll
künftig wieder den geltenden Benutzungsgebühren der DVAsyl entsprechen und für alle
Bewohner, unabhängig vom rechtlichen Status, gelten.

Die Verwaltung hat zudem die Änderung der Satzung zum Anlass genommen und die
Satzung auf notwendige redaktionelle Änderungen geprüft. Daraus ergibt sich folgender
Punkt:

Satzungsänderung bezüglich Anrechnung vom Einkommen
(§ 5 Gebührenpflicht)

Aufgrund § 82 Abs. 7 SGB XII ist Einkommen ab dem 01.01.2024 für den Monat zu
berücksichtigen, in dem es zufließt. Bisher war Einkommen, das am Ende des
Kalendermonats ausbezahlt wird, im Folgemonat zu berücksichtigen (§ 5 Abs. 1 Satz 4).

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Bericht der Verwaltung und beschließt den Erlass der
Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über die Benutzung der Unterkünfte für
Geflüchtete nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Sozialgesetzbuch Zweites
Buch (SGB II) und Zwölftes Buch (SGB XII) der Stadt Bayreuth, die einen wesentlichen
Bestandteil dieses Gutachtens bildet.

Finanzielle Auswirkungen (auch mittelbar)
nein X ja

Auswirkungen auf Klimaschutz oder Anpassung an den Klimawandel
I. Das Vorhaben hat eine Auswirkung
auf den Klimaschutz oder auf die
Anpassung an den Klimawandel:

II. Wenn, ja negativ: Bestehen
klimafreundlichere Handlungsoptionen?

Ja, positiv Ja
Ja, negativ Nein

X Nein, keine Auswirkung


